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1. Instanz

Aktenzeichen S 2 U 94/00
Datum 18.04.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 8 U 119/02
Datum 26.11.2003

3. Instanz

Datum -

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Kiel vom 18. April
2002 wird zurÃ¼ckgewiesen. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch fÃ¼r das
Berufungsverfahren nicht zu erstatten. Der KlÃ¤ger hat Gerichtshaltungskosten in
HÃ¶he von 600,00 EUR zu tragen. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten Ã¼ber die Veranlagung des KlÃ¤gers zum Gefahrtarif des
Beklagten fÃ¼r den Zeitraum vom 1. Dezember 1998 bis zum 31. Dezember 2000.

Der KlÃ¤ger ist ein in das Vereinsregister eingetragener Verein, der sich als
Schutzverband aller Steuerzahler versteht. Er vertritt die Interessen der Mitglieder
auf politischer Ebene und im Bereich der Ã�ffentlichkeitsarbeit, zeigt die
Verschwendung von Steuergeldern auf und nimmt Stellung zu Steuergesetzen.

Mit Bescheid vom 31. MÃ¤rz 1998 veranlagte die Beklagte den KlÃ¤ger ab dem 1.
Januar 1998 nach dem Gefahrtarif 1998 mit der Gefahrstelle 16 der
Unternehmensart "Kammer, Verband, Organisation der freien Berufe und der
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gewerblichen Wirtschaft" und der Gefahrklasse 0,70. Ausweislich eines internen
Vermerks der Beklagten vom November 1998 zeigte sich eine nicht einheitliche
Veranlagung der LandesverbÃ¤nde der BÃ¼nde der Steuerzahler. Die Veranlagung
war danach zum Teil nach der Gefahrtarifstelle 20 ("Zusammenschluss zur
Verfolgung gemeinsamer Interessen") und zum Teil nach der Gefahrtarifstelle 16
erfolgt. Die Veranlagung sei nunmehr einheitlich nach der Gefahrtarifstelle 20
vorzunehmen.

Mit Schreiben vom 13. November 1998 teilte die Beklagte dem KlÃ¤ger die
Feststellung der Zuordnung zu einer ihrer Ansicht nach falschen Gefahrtarifstelle
mit. Nach Art und Gegenstand sei der KlÃ¤ger auf Grund der Wahrnehmung und
FÃ¶rderung der gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder ab 1. Dezember 1998
neu zu veranlagen. Mit Bescheid vom 13. November 1998 veranlagte die Beklagte
den KlÃ¤ger dann ab 1. Dezember 1998 nach der Gefahrtarifstelle 20 der
Unternehmensart "Zusammenschluss zur Verfolgung gemeinsamer Interessen" mit
der Gefahrklasse 1,14.

Hiergegen legte der KlÃ¤ger am 24. November 1998 Widerspruch ein. Die
Entscheidung sei ohne BegrÃ¼ndung fÃ¼r ihn nicht nachvollziehbar. Er sei bis 1997
mit den VerbÃ¤nden der freien Berufe, der gewerblichen Wirtschaft und der
Arbeitgeber in einer Gefahrtarifstelle einheitlich veranlagt worden. Auch weiterhin
bestÃ¼nde zwischen ihnen Vergleichbarkeit. Eine abweichende Veranlagung nach
der Gefahrtarifstelle 20 sei auch angesichts von Art und Struktur seiner TÃ¤tigkeit
nicht richtig.

Mit Bescheid vom 27. April 1999 setzte die Beklagte den Beitrag fÃ¼r das
Kalenderjahr 1998 fest, gegen den der KlÃ¤ger am 11. Mai 1999 Widerspruch
einlegte.

Mit Schreiben vom 15. Dezember 1999 erlÃ¤uterte die Beklagte dem KlÃ¤ger die
Neuveranlagung: Der Zusammenschluss zur Verfolgung gemeinsamer Interessen
sei ein Oberbegriff. Hier sei eine Vielzahl kleinerer Unternehmensgruppen erfasst,
deren Gegenstand die Wahrnehmung und FÃ¶rderung gemeinsamer Interessen
ihrer Mitglieder sei und deren AktivitÃ¤t sich u. a. auf die Vertretung der
gemeinsamen Interessen in der Ã�ffentlichkeit und gegenÃ¼ber anderen
Institutionen, die DurchfÃ¼hrung geeigneter Veranstaltungen zur Erreichung der
Ziele und die Beratung der Mitglieder erstreckt. Hierbei sei die Rechtsform
unerheblich. Hingegen erfasse die Gruppe der Kammern, VerbÃ¤nde und
Organisationen der freien Berufe und der gewerblichen Wirtschaft entsprechend
dem Wortlaut nur diejenigen der freien Berufe und der gewerblichen Wirtschaft.
Dies sei auch auf Kammern und VerbÃ¤nde bezogen. Alle anderen Vereinigungen
seien unter dem Zusammenschluss zur Verfolgung gemeinsamer Interessen zu
fassen. MaÃ�geblich sei nicht die TÃ¤tigkeit, sondern die Struktur eines
Unternehmensgegenstands.

Mit Schreiben vom 5. April 2000 hÃ¶rte die Beklagte den KlÃ¤ger zur Ã�nderung der
Veranlagung an. Hierzu nahm der KlÃ¤ger Stellung. Gefahrgemeinschaften
mÃ¼ssten mit Unternehmen vergleichbarer GefÃ¤hrdungsrisiken gebildet werden.
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Bei ihm sei das GefÃ¤hrdungsrisiko nicht hÃ¶her als bei der Gefahrtarifstelle 16 und
auch nicht hÃ¶her gegenÃ¼ber den Jahren zuvor. Die Art der TÃ¤tigkeit bestimme
das GefÃ¤hrdungsrisiko.

Mit Bescheid vom 25. April 2000 setzte die Beklagte den Beitrag fÃ¼r das
Kalenderjahr 1999 fest. Am 11. Mai 2000 legte der KlÃ¤ger auch hiergegen
Widerspruch ein.

Mit Widerspruchsbescheid vom 25. Mai 2000 wies die Beklagte die WidersprÃ¼che
des KlÃ¤gers gegen die Veranlagung ab dem 1. Dezember 1998 sowie gegen die
Erhebung der BeitrÃ¤ge fÃ¼r die Kalenderjahre 1998 und 1999 zurÃ¼ck. Zur
BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte sie aus, dass die unrichtige Veranlagung nach Â§ 160 Abs. 3
Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII) zu korrigieren sei. Die Gefahrtarifstelle 16
erfasse Unternehmen, deren Gegenstand die Wahrnehmung gemeinsamer
Interessen durch selbstverwaltende Organe der freien Berufe und der gewerblichen
Wirtschaft sei. Hierbei handele es sich Ã¼berwiegend um Unternehmen, die als
KÃ¶rperschaften des Ã¶ffentlichen Rechts fungierten, wie z. B. Innungen und
Kreishandwerkerschaften. Die Bildung und Aufgaben dieser Unternehmen seien
Ã¼berwiegend gesetzlich vorgeschrieben, und von ihnen wÃ¼rden auch
Ã¶ffentliche Aufgaben wahrgenommen. DarÃ¼ber hinaus bestÃ¼nde eine
Ã¶ffentlich-rechtliche Pflichtmitgliedschaft. Dagegen seien die in der Gruppe des
Zusammenschlusses der Verfolgung gemeinsamer Interessen zusammengefassten
Unternehmen auf Initiative von Privatpersonen entstanden. Es handele sich um
Vereinigungen auf privat-rechtlicher Basis ohne Pflichtmitgliedschaft.

Hiergegen hat der KlÃ¤ger am 23. Juni 2000 Klage beim Sozialgericht Kiel erhoben.
Er hat sein bisheriges Vorbringen vertieft und ergÃ¤nzend darauf hingewiesen, dass
nach seiner EinschÃ¤tzung die Veranlagung bereits formell rechtswidrig sei. Â§ 157
SGB VII sei keine wirksame ErmÃ¤chtigungsgrundlage fÃ¼r den Gefahrtarif.
Insbesondere sei gegen das Bestimmtheitsgebot verstoÃ�en worden. DarÃ¼ber
hinaus sei die BegrÃ¼ndung fÃ¼r die Veranlagung nicht hinreichend. Zudem sei die
Veranlagung auch materiell rechtswidrig. Die Bestimmung von
GefÃ¤hrdungsgraden und Unfallwahrscheinlichkeit sei nur unter BerÃ¼cksichtigung
der TÃ¤tigkeitsstrukturen mÃ¶glich. Weiterhin bestÃ¼nde Ã�bereinstimmung von
Art und Struktur des KlÃ¤gers mit den VerbÃ¤nden der freien Berufe und der
gewerblichen Wirtschaft. Art und Gegenstand der Unternehmen seien maÃ�geblich.
Die Aufspaltung in die Gefahrtarifstellen 16 und 20 sei rechtswidrig. Das
GefÃ¤hrdungsrisiko dieser Gruppen sei vergleichbar. Die rechtliche Ausgestaltung
sei nicht maÃ�geblich. Es sei die Bildung einer eigenen Gruppe der BÃ¼nde der
Steuerzahler mÃ¶glich. Die zunÃ¤chst auch gegen die Beitragsberechnung
erhobenen EinwÃ¤nde hat der KlÃ¤ger nicht mehr geltend gemacht.

Die Beklagte hat mit weiterem Bescheid vom 25. April 2001 den Beitrag fÃ¼r das
Kalenderjahr 2000 festgesetzt und darauf hingewiesen, da zwischenzeitlich mehrere
Sozialgerichte in anderen BundeslÃ¤ndern die dortige Veranlagung des Bundes der
Steuerzahler zur Gefahrtarifstelle 20 bestÃ¤tigt hÃ¤tten. Eine eigene
Gefahrtarifstelle des Bundes der Steuerzahler sei nicht allein tragfÃ¤hig. Hierbei
handele es sich um eine zu kleine Gruppe.
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Mit Urteil vom 18. Februar 2002 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen. Der
KlÃ¤ger habe keinen Anspruch auf eine geÃ¤nderte Veranlagung.

Gegen dieses den ProzessbevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers am 17. September 2002
zugestellte Urteil richtet sich seine Berufung, die am 1. Oktober 2002 bei dem
Schleswig-Holsteinischen Landessozialgericht eingegangen ist. Zur BegrÃ¼ndung
wiederholt und vertieft der KlÃ¤ger sein bisheriges Vorbringen.

Der KlÃ¤ger beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Kiel vom 18. April 2002 und den Veranlagungsbescheid
der Beklagten vom 13. November 1998 sowie den Beitragsbescheid vom 27. April
1999 fÃ¼r das Kalenderjahr 1998 in der Fassung des Ã�nderungsbescheides vom
26. April 2001 sowie den Beitragsbescheid vom 25. April 2000 fÃ¼r das
Kalenderjahr 1999, jeweils in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 25. Mai
2000, sowie den Beitragsbescheid vom 25. April 2001 fÃ¼r das Kalenderjahr 2000
aufzuheben, hilfsweise, die Beklagte zu verurteilen, ihn der Gefahrtarifstelle 16
zuzuordnen, hilfsweise, eine Ã¤hnlich hohe Gefahrklasse wie die Gefahrtarifstelle 16
fÃ¼r die BÃ¼nde der Steuerzahler zu schaffen und ihn dieser neu geschaffenen
Gefahrklasse zuzuordnen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt das Urteil des Sozialgerichts fÃ¼r zutreffend.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der
Beteiligten wird Bezug genommen auf den Inhalt der Gerichtsakten und der
Verwaltungsakten der Beklagten. Diese haben dem Senat vorgelegen und waren
Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung, in der vom Senat darauf hingewiesen
wurde, dass die FortfÃ¼hrung des Verfahrens als mutwillig angesehen werde. FÃ¼r
den Fall, dass der KlÃ¤ger weiterhin eine gerichtliche Entscheidung begehre,
wÃ¼rden ihm Kosten in HÃ¶he von 600,00 EUR als Gerichtshaltungskosten
auferlegt. Der KlÃ¤ger hat gleichwohl an seinen AntrÃ¤gen festgehalten.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig; sie ist jedoch nicht
begrÃ¼ndet.

Das Sozialgericht hat die Klage zu Recht abgewiesen, denn die vom KlÃ¤ger
angefochtenen Bescheide der Beklagten sind nicht rechtswidrig. Die Gliederung des
Gefahrtarifs der Beklagten ist nicht zu beanstanden und der KlÃ¤ger wurde
zutreffend in die Gefahrtarifstelle 20 eingeordnet. Ein Anspruch auf Zuordnung zur
Gefahrtarifstelle 16 besteht ebenso wenig wie ein Anspruch auf Schaffung einer
eigenen Gefahrklasse fÃ¼r die BÃ¼nde der Steuerzahler.
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Streitgegenstand des Verfahrens sind neben den Veranlagungsbescheiden auch die
Beitragsbescheide, da diese fÃ¼r die Kalenderjahre 1998 und 1999 Eingang in den
hier angefochtenen Widerspruchsbescheid vom 25. Mai 2000 gefunden haben (vgl.
Bundessozialgericht, Urteil vom 24. Juni 2003 â�� B 2 U 21/02 R -). Der nach
Klageerhebung ergangene Beitragsbescheid vom 25. April 2001 fÃ¼r das
Kalenderjahr 2000 ist gemÃ¤Ã� Â§ 96 Sozialgerichtsgesetz (SGG) Gegenstand des
Klageverfahrens geworden. In der Sache sind die Beitragsbescheide jedoch nicht zu
beanstanden. Mit Klageerhebung geltend gemachte EinwÃ¤nde gegen die
Beitragsberechnung werden vom KlÃ¤ger auch nicht mehr erhoben (s. Schriftsatz
vom 19. MÃ¤rz 2001).

Die vom KlÃ¤ger angefochtenen Veranlagungsbescheide sind nicht rechtswidrig.

Rechtsgrundlage fÃ¼r die Veranlagungsbescheide ist Â§ 159 Abs. 1 Satz 1
Sozialgesetzbuch Siebentes Buch (SGB VII), nach dem der
UnfallversicherungstrÃ¤ger die Unternehmen fÃ¼r die Tarifzeit nach dem
Gefahrtarif zu Gefahrklassen veranlagt.

Zu den Anforderungen an die RechtmÃ¤Ã�igkeit eines Gefahrtarifs und zu dessen
eingeschrÃ¤nkter gerichtlicher Ã�berprÃ¼fbarkeit hat das Bundessozialgericht in
dem o. g. Urteil vom 24. Juni 2003 zuletzt Folgendes ausgefÃ¼hrt:

"Der Gefahrtarif ist vom UnfallversicherungstrÃ¤ger als autonomes Recht
festzusetzen und in ihm sind zur Abstufung der BeitrÃ¤ge Gefahrklassen
festzustellen (Â§ 157 Abs. 1 Satz 1, 2 SGB VII). Der Gefahrtarif wird nach
Gefahrtarifstellen gegliedert, in denen Gefahrengemeinschaften nach
GefÃ¤hrdungsrisiken unter BerÃ¼cksichtigung eines versicherungsmÃ¤Ã�igen
Risikoausgleichs gebildet werden (Â§ 157 Abs. 2 Satz 1 SGB VII). Die Gefahrklassen
werden aus dem VerhÃ¤ltnis der gezahlten Leistungen zu den Arbeitsentgelten
berechnet (Â§ 157 Abs. 3 SGB VII). Bei der Einordnung des Rechts der gesetzlichen
Unfallversicherung in das Sozialgesetzbuch als SGB VII ist keine grundlegende
Neuregelung des Beitragsrechts erfolgt. Es ist vielmehr im Wesentlichen das zuvor
geltende Recht der Reichsversicherungsordnung (RVO) Ã¼bernommen worden (vgl.
BegrÃ¼ndung des Gesetzentwurfes der Bundesregierung, BT Drucks 13/2204, S 73,
110 ff.y). Neu ist jedoch die Vorschrift Ã¼ber die Bildung der Gefahrtarifstellen in Â§
157 Abs. 2 Satz 1 SGB VII, zu der in der GesetzesbegrÃ¼ndung (BT Drucks 13/2204,
S 111) ausgefÃ¼hrt wird, dass diese die Kriterien benennt, nach denen der
Gefahrtarif aufzustellen ist, und dies im Ã�brigen der bisherigen Praxis der BGen
entspreche, womit diese Praxis ebenso wie bei der Gefahrklassenberechnung in Â§
157 Abs. 3 SGB VII Ã¼bernommen und kodifiziert werde.

Angesichts der vom Gesetzgeber gewollten KontinuitÃ¤t ist die Rechtsprechung zur
Bildung von Gefahrtarifen nach der RVO auf die Bildung von Gefahrtarifen nach dem
SGB VII dem Grunde nach zu Ã¼bertragen und von Folgendem auszugehen: Der
Gefahrtarif ist unabhÃ¤ngig von der Genehmigung durch die AufsichtsbehÃ¶rde
(vgl. Â§ 158 SGB VII) durch die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit Ã¼berprÃ¼fbar.
Als autonom gesetztes objektives Recht (vgl. Â§ 157 SGB VII, Â§Â§ 33 ff. SGB IV) ist
der Gefahrtarif nur daraufhin Ã¼berprÃ¼fbar, ob er mit dem Gesetz, das die
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ErmÃ¤chtigungsgrundlage beinhaltet, also dem SGB VII, und mit sonstigem
hÃ¶herrangigen Recht vereinbar ist. Ã�hnlich wie dem Gesetzgeber ist den ihre
Angelegenheiten selbst regelnden Ã¶ffentlich rechtlichen KÃ¶rperschaften als
Stellen der mittelbaren Staatsverwaltung, somit auch den TrÃ¤gern der
Sozialversicherung, ein nicht zu eng bemessener Entscheidungs- und
Gestaltungsspielraum eingerÃ¤umt, soweit sie innerhalb der ihnen erteilten
gesetzlichen ErmÃ¤chtigung Recht setzen (BSGE 13, 189 = SozR Nr. 2 zu Â§ 915
RVO; BSGE 27, 237, 240 = SozR Nr. 1 zu Â§ 730 RVO; BSG SozR Nr. 4 zu Â§ 725
RVO; BSG SozR 2200 Â§ 725 Nr. 10; SozR 2200 Â§ 734 Nr. 5; BSG Urteil vom 21.
August 1991 â�� 2 RU 54/90 â�� NZA 1992, 335 f; BSG Urteil vom 18. Oktober 1994
â�� 2 RU 6/94 â�� SGb 1995, 253, 255). Als gesetzliche Vorgaben sind die in Â§Â§
152 f, 157, 162 SGB VII zum Ausdruck kommenden Zielvorstellungen und
Wertentscheidungen sowie die tragenden GrundsÃ¤tze des
Unfallversicherungsrechts zu beachten (vgl. BSGE 55, 26, 27 = SozR 2200 Â§ 734
Nr. 3; BSG SozR 2200 Â§ 731 Nr. 2; BSG Urteile vom 21. August 1991 und 18.
Oktober 1994, a.a.O.). Die PrÃ¼fung, ob der Gefahrtarif die zweckmÃ¤Ã�igste,
vernÃ¼nftigste oder gerechteste Regelung trifft, ist nicht Aufgabe der Gerichte
(BSG SozR 2200, Â§ 731 Nr. 2; BSG Urteile vom 21. August 1991 und 18. Oktober
1994, a.a.O.); die AbwÃ¤gung zwischen mehreren, jeweils fÃ¼r die eine oder
andere Regelung bei der Gestaltung des Gefahrtarifs wesentlichen Gesichtspunkte
und die daraus folgende Entscheidung obliegt dem UnfallversicherungstrÃ¤ger (BSG
SozR 3 2200 Â§ 809 Nr. 1). Bei komplexen und sich sprunghaft entwickelnden
Sachverhalten ist ihm ein zeitlicher Anpassungsspielraum zuzubilligen, um weitere
Erfahrungen zu sammeln, Klarheit zu gewinnen und MÃ¤ngeln in den Regelungen
abzuhelfen (BSG SozR 2200 Â§ 731 Nr. 2; SozR 3 2200 Â§ 809 Nr. 1; BSG Urteil vom
21. August 1991, a.a.O.; BVerfGE33, 171, 189, 80 1, 26). Aufgrund dieser
eingeschrÃ¤nkten Ã�berprÃ¼fungsbefugnis kann nicht jeder Fehler Beachtung
finden. Die Bildung des Gefahrtarifs muss aber auf gesichertem Zahlenmaterial
fuÃ�en und versicherungsmathematischen GrundsÃ¤tzen entsprechen. Denn
Veranlagungs- und Beitragsbescheide sind eingreifende Verwaltungsakte, die nur
auf einer klaren rechtlichen und tatsÃ¤chlichen Grundlage erlassen werden dÃ¼rfen
(BSG Urteil vom 18. Oktober 1994 â�� 2 RU 6/94 â�� SGb 1995, 253)."

Hiervon ausgehend ist der Senat zu dem Ergebnis gelangt, dass die Gliederung des
Gefahrtarifs 1998 der Beklagten mit den Gefahrtarifstellen 16 und 20 rechtlich nicht
zu beanstanden ist (so bereits Urteil des erkennenden Senats vom 10. September
2003 â�� L 8 U 117/02; LSG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 10. April 2003
â�� L 5 U 55/01 betr. den Bund der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern e. V.).

Die neue Regelung in Â§ 157 Abs. 2 Satz 1 SGB VII, Gefahrgemeinschaften nach
GefÃ¤hrdungsrisiken unter BerÃ¼cksichtigung eines versicherungsmÃ¤Ã�igen
Risikoausgleichs zu bilden, kann entsprechend der bisherigen Praxis der
UnfallversicherungstrÃ¤ger und der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (vgl. 
BSGE 55, 26 ff.) nur so verstanden werden, dass danach bei einem nach
Gewerbezweigen gegliederten Gefahrtarif Gewerbezweige und bei einem nach
TÃ¤tigkeiten gegliederten Gefahrtarif TÃ¤tigkeiten mit annÃ¤hernd gleichem Risiko
zu Tarifstellen zusammengefasst werden sollen, weil sonst die Bildung nach den
GefÃ¤hrdungsrisiken keinen Sinn ergibt. Mittlerweile haben wohl alle gewerblichen
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Berufsgenossenschaften wegen dessen einfacherer Handhabung und geringeren
FehleranfÃ¤lligkeit auf einen sogenannten Gewerbezweigtarif umgestellt. Dies trifft
auch auf die hier strittigen Gefahrtarife zu. Bei einem Unternehmensarten bzw.
Gewerbezweiggefahrtarif wird nicht auf die konkreten TÃ¤tigkeiten der
BeschÃ¤ftigten, sondern auf die Art des Unternehmens/Gewerbes abgestellt.
Gefahrklassen werden nicht fÃ¼r einzelne Unternehmen, sondern fÃ¼r
Gefahrgemeinschaften (Gefahrtarifstellen) festgestellt, in denen Unternehmen
gleicher oder Ã¤hnlicher Art und gleicher oder Ã¤hnlicher GefÃ¤hrdungsrisiken
zusammengefasst sind. Sinn dieses Gefahrtarifs ist es, dass mÃ¶glichst jede
Unternehmensart entsprechend der fÃ¼r sie eigentÃ¼mlichen Unfallgefahr belastet
wird. Es kommt bei der Anwendung des Tarifs nicht auf die TÃ¤tigkeiten an, die die
Arbeitnehmer ausÃ¼ben. Entscheidend ist allein Art und Gegenstand des
Unternehmens, in denen BeschÃ¤ftigte tÃ¤tig werden.

Der KlÃ¤ger ist ein in das Vereinsregister eingetragener Verein und versteht sich als
Schutzverband aller Steuerzahler. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, beratend,
gestaltend und kontrollierend auf die Ã¶ffentliche Finanzwirtschaft und auf die
Finanzpolitik einzuwirken sowie die Steuerzahler Ã¼ber die GrundzÃ¼ge des
Abgabenrechts aufzuklÃ¤ren. Der Verein ist unabhÃ¤ngig und parteipolitisch
neutral. Sein Zweck ist nicht auf einen wirtschaftlichen GeschÃ¤ftsbetrieb gerichtet.
Er verfolgt unmittelbar und ausschlieÃ�lich gemeinnÃ¼tzige Zwecke im Sinne des
geltenden Steuerrechts.

Nach dem ab 1. Januar 1998 geltenden Gefahrtarif werden der Unternehmensart
"Zusammenschluss zur Verfolgung gemeinsamer Interessen" (Gefahrtarifstelle 20)
alle der Beklagten zugehÃ¶rigen Unternehmen veranlagt, deren Gegenstand/Zweck
in der Wahrnehmung und FÃ¶rderung gemeinsamer Interessen ihrer Mitglieder
besteht. Die AktivitÃ¤ten dieser Unternehmen erstrecken sich zumeist auf die
Vertretung der gemeinsamen Interessen in der Ã�ffentlichkeit und gegenÃ¼ber
anderen Institutionen und Organisationen wie z. B. politischen Organen, BehÃ¶rden,
anderen VerbÃ¤nden, die DurchfÃ¼hrung geeigneter Veranstaltungen zur
Erreichung der Ziele, die Beratung der Mitglieder. Es handelt sich in aller Regel um
Interessengemeinschaften, die auf Initiative von Privatpersonen oder auch von
Unternehmen auf privat-rechtlicher Basis entstehen. Der Unternehmensart
"Kammer, Verband, Organisation der freien Berufe und der gewerblichen
Wirtschaft" (Gefahrtarifstelle 16) hingegen werden Unternehmen zugeordnet, deren
Gegenstand die Wahrnehmung gemeinsamer Interessen durch selbstverwaltende
Organe der freien Berufe und der gewerblichen Wirtschaft ist. Gemeint sind damit in
erster Linie die Unternehmen, die als KÃ¶rperschaften des Ã¶ffentlichen Rechts
fungieren, z. B. Innungen, Kreishandwerkerschaften, KammerinnungsverbÃ¤nde.
Die Bildung und die Aufgaben dieser Unternehmen wie z. B. Handwerkskammern
und Handwerksinnungen sind gesetzlich vorgegeben. Dabei werden nicht nur
gemeinsame Interessen gefÃ¶rdert, sondern auch sog. Ã¶ffentliche Aufgaben
wahrgenommen, z. B. Regelung von PrÃ¼fungsordnungen, Abnahme von
PrÃ¼fungen. Es handelt sich also Ã¼berwiegend um Ã¶ffentlich-rechtliche
Institutionen auf der Grundlage gesetzlicher Vorgaben, bei denen oftmals eine
Mitgliedschaft fÃ¼r bestimmte Unternehmen vorgeschrieben ist. Dies macht den
Unterschied zur Gefahrtarifstelle 20 aus. Danach kann der KlÃ¤ger nicht
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beanspruchen, der spezielleren Gefahrtarifstelle 16 im Gegensatz zur allgemeineren
Gefahrtarifstelle 20 zugeordnet zu werden. Sein Unternehmen entspricht nicht der
Definition dieser Gefahrtarifstelle, wohl aber derjenigen der Gefahrtarifstelle 20. Der
KlÃ¤ger ist keine Organisation der gewerblichen Wirtschaft und schon gar nicht der
freien Berufe. Mitglieder des KlÃ¤gers sind Privatpersonen, ohne dass sie ein
Gewerbe betreiben (mÃ¼ssen). Dass in Teilen Ã¤hnliche TÃ¤tigkeiten verrichtet
werden wie durch Organisationen, die der Gefahrtarifstelle 16 zugeordnet sind,
wÃ¤re nur bei einem nach TÃ¤tigkeiten gegliederten Gefahrtarif von Belang, nicht
aber bei einem nach Gewerbezweigen gegliederten. Bei einem nach
Gewerbezweigen gegliederten Gefahrtarif bedarf es keiner zusÃ¤tzlichen
BegrÃ¼ndung dafÃ¼r, dass fÃ¼r die in die Gefahrtarifstelle einzuordnenden
Unternehmen eine gemeinsame gewerbetypische Gefahr vorliegt. Dass die fÃ¼r die
Gefahrtarifstelle ergebende Gefahrklasse sich von denen anderer Gefahrtarifstellen
Ã¼berhaupt oder signifikant unterscheiden mÃ¼sste, ist rechtlich nicht geboten
(Bayerisches Landessozialgericht, Urteil vom 9. Oktober 2002, HVBG-Info 2003, 454;
LSG Mecklenburg-Vorpommern, a.a.O.). Auch bedarf es keiner weiteren
BegrÃ¼ndung dafÃ¼r, dass die den verschiedenen Gefahrtarifstellen zugeordneten
Gefahrklassen eine unterschiedliche HÃ¶he aufweisen. Selbst wenn die Behauptung
des KlÃ¤gers zutreffen sollte, dass die bei ihm ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit nicht
gefahrgeneigter sei als die von Unternehmensarten anderer Gefahrtarifstellen,
kÃ¶nnte sich daraus kein Grund fÃ¼r die Einordnung des KlÃ¤gers in eine andere
Gefahrtarifstelle ergeben. Der KlÃ¤ger kann auch nicht damit gehÃ¶rt werden, dass
sein Unternehmen einer Gefahrtarifstelle zugeordnet sei, welche nicht dem Risiko
seines Betriebs entspreche. Es trifft zwar zu, dass eine Gefahrklasse
Gewerbezweige mit annÃ¤hernd gleichen Unfallrisiken zusammenzufassen hat. Der
KlÃ¤ger greift hier jedoch nicht die Zuteilung einer bestimmten Art von
Unternehmen zu einem Gefahrtarif an, vielmehr geht es ihm um eine andere
Zuordnung allein des eigenen Unternehmens. Die TÃ¤tigkeiten, die beim KlÃ¤ger
ausgefÃ¼hrt werden, sind jedoch fÃ¼r die Bildung der Gefahrklasse und die
Zuordnung des Unternehmens gerade nicht maÃ�gebend. Soweit die BeitrÃ¤ge sich
nach dem Grad der Unfallgefahr richten, ist hierfÃ¼r nicht die Gefahr des jeweiligen
Arbeitsplatzes oder bestimmter Verrichtungen oder ArbeitsvorgÃ¤nge innerhalb
eines Unternehmens maÃ�geblich. Eine derart weitgehende Differenzierung der
Unfallgefahr verlangt das Gesetz nicht (BSG, Urteil vom 21. August 1991, HVBG-Info
1991, 2159). Das Unfallversicherungsrecht hat nicht zum Ziel, einzelne
Unternehmen â�� evtl. verschiedener Gewerbezweige mit derselben Unfallgefahr
zusammenzufassen (Schleswig-Holsteinisches Landessozialgericht, Urteil vom 19.
Juni 2002, Breith. 2003, 129). Die Bildung von Gefahrtarifstellen und Gefahrklassen
nach dem Gewerbezweigprinzip kann dazu fÃ¼hren, dass eine fÃ¼r dieses
Einzelunternehmen anzunehmende Unfallgefahr auf Grund der bei ihm
ausgefÃ¼hrten TÃ¤tigkeiten zu verschiedenen Zeitpunkten die in der Gefahrklasse
ausgedrÃ¼ckte Unfallgefahr fÃ¼r den gesamten Gewerbezweig Ã¼ber- oder
unterschreitet. Dies ist dem Einzelunternehmen jedoch zumutbar, weil das Ziel
einer individuellen Beitragsgerechtigkeit durch Untergliederung der Gefahrklassen
nur begrenzt erreichbar ist. Der UnfallversicherungstrÃ¤ger ist nicht gehindert,
durch Typisierungen den BedÃ¼rfnissen einer Massenverwaltung Rechnung zu
tragen. Dabei auftretende HÃ¤rten im Einzelfall sind bei einer generalisierten
Regelung unvermeidlich und nach stÃ¤ndiger Rechtsprechung des
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Bundesverfassungsgerichts hinzunehmen (BVerfG, Beschluss vom 4. MÃ¤rz 1982,
SozR 2200, Â§ 734 Nr. 2).

Die Beklagte war auch nicht verpflichtet, eine Gefahrtarifstelle allein fÃ¼r den
KlÃ¤ger oder die in den anderen BundeslÃ¤ndern gebildeten Steuerzahlervereine zu
bilden (so auch Landessozialgericht Mecklenburg-Vorpommern, a.a.O.). Zwar
wÃ¼rde eine solche Gefahrgemeinschaft Ã¤uÃ�ert homogen erscheinen; dabei
bliebe aber unberÃ¼cksichtigt, dass die Zusammenfassung von Unternehmen zu
einem Gefahrtarif im Spannungsfeld von solidarischem Ausgleich und individueller
Beitragsgerechtigkeit zu erfolgen hat (vgl. Bundessozialgericht, Urteil vom 12.
Dezember 1985, SozR 2200, Â§ 731 Nr. 2). Um dem Versicherungsprinzip zu
entsprechen und eine angemessene Differenzierung zur mÃ¶glichst weitgehenden
Verwirklichung des Prinzips der Beitragsgerechtigkeit aufzuweisen, bedarf es der
Bildung ausreichend groÃ�er Gruppen (vgl. LSG Hamburg, Urteil vom 3. April 2002,
HVBG-Info 2002, 2100). Die Beklagte hat ihre Regelungsautonomie mit Bildung der
Gefahrtarifstelle 20 im Sinne des Versicherungsprinzips ausgeÃ¼bt. Es kann
deshalb dahingestellt bleiben, ob die Bildung einer Gefahrtarifstelle nur fÃ¼r
Betriebe des Bundes der Steuerzahler nicht bereits deshalb auÃ�er Betracht zu
bleiben hat, weil die dann gebildete Gruppe weitaus zu klein wÃ¤re, um eine
Gefahrgemeinschaft zu bilden (vgl. Bayerisches Landessozialgericht, Urteil vom 23.
Juli 2002, HVBG-Info 2003, 461), wenngleich eine solche Annahme nahe lÃ¤ge bei
einem zu Grunde liegenden Bruttoarbeitsentgelt von nicht einmal 150.000,00 EUR
jÃ¤hrlich.

Es begegnet auch keinen Bedenken, dass die Beklagte die Veranlagung des
KlÃ¤gers ab 1. Dezember 1998 geÃ¤ndert hat. Insofern verweist der Senat
gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 2 SGG auf die zutreffenden AusfÃ¼hrungen im
angefochtenen Urteil des Sozialgerichts.

Aus diesen GrÃ¼nden hat die Berufung keinen Erfolg.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 SGG.

Der Senat hat dem KlÃ¤ger Gerichtskosten in HÃ¶he von 600,00 EUR auf der
Grundlage von Â§ 192 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGG in der Fassung des 6. SGG-
Ã�nderungsgesetzes vom 17. August 2001 auferlegt. Hiernach kann das Gericht im
Urteil einem Beteiligten die Kosten auferlegen, die dadurch verursacht werden, dass
der Beteiligte den Rechtsstreit fortfÃ¼hrt, obwohl ihm vom Vorsitzenden in einem
Termin die MissbrÃ¤uchlichkeit der Rechtsverfolgung dargelegt worden und er auf
die MÃ¶glichkeit der Kostenauferlegung bei FortfÃ¼hrung des Rechtsstreits
hingewiesen worden ist. Den Beteiligten steht gleich sein Vertreter oder
BevollmÃ¤chtigter (Â§ 192 Abs. 1 Satz 2 SGG). Der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer und der
ProzessbevollmÃ¤chtigte des KlÃ¤gers waren ausweislich des Sitzungsprotokolls
vom Vorsitzenden auf die Aussichtslosigkeit einer Fortsetzung der Berufung wie
auch auf die fÃ¼r den Fall ihrer Fortsetzung ins Auge gefasste Anwendung des Â§
192 SGG hingewiesen worden und hatten den Rechtsstreit dennoch fortgefÃ¼hrt.

Die Voraussetzung der MissbrÃ¤uchlichkeit ist gleichfalls erfÃ¼llt, denn der
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GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer und der ProzessbevollmÃ¤chtigte des KlÃ¤gers handelten
objektiv rechtsmissbrÃ¤uchlich, indem sie bei objektiv rechtlich klarer Rechtslage
innerhalb des SGB VII auch nach den Hinweisen des Vorsitzenden den Rechtsstreit
fortgesetzt haben. Die Aussichtslosigkeit der Rechtsverfolgung ergibt sich daraus,
dass die BÃ¼nde der Steuerzahler in keinem Bundesland vor den Sozialgerichten
Erfolg hatten (LSG Mecklenburg-Vorpommern, a.a.O., SG Potsdam, Urteil vom 1.
August 2000 â�� S 3 U 121/99; SG Gotha, Urteil vom 22. Februar 2002 â�� S 17 U
2232/01; SG Hannover, Urteil vom 12. September 2002 â�� S 36 U 319/99) und
auch der erkennende Senat bereits in einem vergleichbaren Fall betreffend den
Haus- und GrundstÃ¼ckseigentÃ¼merverband (Urteil vom 11. September 2003 â��
L 8 U 117/02) ebenso entschieden hatte.

Auf gleichermaÃ�en subjektiv vorliegenden Mutwillen schlieÃ�t der Senat daraus,
dass sowohl der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des KlÃ¤gers als auch dessen
ProzessbevollmÃ¤chtigter in der mÃ¼ndlichen Verhandlung deutlich gemacht
haben, dass sie die Berufung wegen Ã¼bergeordneter politischer Ziele des Vereins,
zu denen die Abschaffung der Berufsgenossenschaften gehÃ¶re, nicht
zurÃ¼cknehmen wollten. Auch darauf angesprochen, dass sich die Verschwendung
von Steuergeldern wegen aussichtslosen Prozessierens bei einem jÃ¤hrlichen
Streitwert von nur ca. 600,00 EUR schwerlich mit den Vereinszielen in Einklang
bringen lasse, blieben sie bei ihrer Auffassung.

Die HÃ¶he der festgesetzten Kostenbeteiligung hat der Senat unter Wahrung der
gesetzlichen MindesthÃ¶he bzw. oberhalb dieser durch SchÃ¤tzung des letztlich von
den Steuerzahlern zu tragenden Kostenaufwandes fÃ¼r das Berufungsverfahren
festgesetzt. Als verursachter Kostenbetrag gilt nach Â§ 192 Abs. 1 Satz 3 SGG
mindestens der Betrag nach Â§ 184 Abs. 2 SGG fÃ¼r die jeweilige Instanz, vor dem
Landessozialgericht also derzeit 225,00 EUR. Dieser Betrag reicht zur Deckung der
durch den Mutwillen des KlÃ¤gers entstandenen Kosten bei weitem nicht aus. Zur
vollen Deckung der Kosten wÃ¤re auch eine deutlich hÃ¶here als die festgesetzte
Kostenbeteiligung von 600,00 EUR mÃ¶glich gewesen.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2 SGG sind nicht
gegeben.

Erstellt am: 23.02.2004

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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